
 

 

            
 
 
 
 

Jugendhilfespezifisches Interessenbekundungsverfahren 

 Aufbau und Betrieb eines Familienzentrums in der Bezirksregion 

Brunnenstraße Süd 

 
 
1. Ausgangssituation 
 
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie stellt 2021 für den Aufbau und Betrieb 
eines neuen Familienzentrums in der Bezirksregion Brunnenstraße Süd Mittel in Höhe von 
75.000 € im Rahmen des sogenannten Flexi-Budgets zur Verfügung. 
 
Das Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Jugend, Familie und Bürgerdienste beabsichtigt, 
dazu Räume in der Schwedter Str. 234, 10435 Berlin an einen anerkannten freien Träger der 
Jugendhilfe lt. § 75 SGB VIII zu nachfolgend beschriebenen Konditionen und 
Nutzungszwecken zu überlassen.  
 
2. Ziel des Auswahlverfahrens 
  
Ziel des Verfahrens ist die Bereitstellung von wohnortnahen Angeboten zur Sicherstellung von 
Leistungen der Familienförderung lt. § 16 SGB VIII in der Bezirksregion Brunnenstraße Süd. 
Das Familienzentrum soll niedrigschwellige Angebote für alle Familien in der Bezirksregion 
bieten, insbesondere für belastete Eltern und Kinder, die auf staatliche Transferleistungen 
angewiesen sind sowie Familien mit Migrationshintergrund, Patchwork- oder 
Regenbogenfamilien, Familien mit Trennungsproblematiken, Alleinerziehende und Familien 
mit Fluchterfahrung. Zu den weiteren Zielgruppen gehören Jugendliche und junge Frauen und 
Männer in der Vorbereitung auf ein Leben mit Kindern in Partnerschaft und Familie, 
schwangere Frauen und werdende Väter sowie Menschen im Umfeld von Familien. 
Zur Zielgruppe zählen insbesondere Menschen, die z.T. temporär einen höheren 
Unterstützungsbedarf haben, jedoch die Unterstützung nicht aktiv selbst suchen, sondern 
vielmehr den Gang zum Jugendamt scheuen.  
Das Familienzentrum soll durch einen niedrigschwelligen, unbürokratischen aktivierenden 
Zugang die Erziehungskompetenz der Eltern stärken und sie motivieren, ihre Kinder 
frühzeitiger in die Kindertagesbetreuung zu geben.  
Die mittel- bis langfristige Dämpfung des Transferkostenanstiegs in den Hilfen zur Erziehung 
ist wesentlicher Bestandteil des Finanzierungskonzeptes. 
 
3. Überlassung von Räumen 
  
Für den Nutzungszweck stehen Räume im Gebäude der kommunalen Liegenschaft in der 
Schwedter Str. 234 mit einer Fläche von ca. 67 m2 zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Durch 
die unmittelbar angrenzenden Räume der kommunalen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung 
„Freizeithaus am Mauerpark – FaM“, ist es möglich, weitere Räume sowie die Turnhalle und 
die Gartenfläche nach Absprache zu nutzen. 
 
Die Räume werden für Zwecke der Jugendhilfe auf Grundlage AG KJHG Berlin für den 
Haushaltszeitraum bis Ende 2021 zur Nutzung überlassen. Der Nutzungsvertrag verlängert 
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sich vorbehaltlich zur Verfügung stehender Haushaltsmittel für den jeweiligen 
Leistungsvertragszeitraum. 
 
4. Gegenstand der Förderung 
 
Aus den Fördermitteln sind vorrangig Kosten für das pädagogische Personal zu finanzieren 
(davon mindestens eine  Personalstelle mit 75% Stellenumfang, Fachkraft 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation). 
 
Die Finanzierung erfolgt für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2021 und soll mit einem jährlichen 
Leistungsvertrag in Höhe der Gesamtfördersumme von 75.000 € umgesetzt werden. 
 
5. Voraussetzungen der Förderung 
 
Für eine Förderung als Familienzentrum ist erforderlich: 
 

- Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII  

- Betrieb einschlägiger Angebote der Jugendhilfe mit Familien im Prognoseraum Mitte 

- Bestehende Kooperation mit einer Kita im Sozialraum gewünscht 

- Nachweis aktiver Mitarbeit in regionalen Vernetzungsgremien der Jugendhilfe 
 
Dem Angebot sind als Nachweis schriftliche Kooperationsvereinbarungen beizufügen (soweit 
vorhanden). 
 
Über diese Ausschlusskriterien hinaus werden Angaben erwartet zu:  
 

- Kurzfristiger Umsetzbarkeit der Förderung in Bezug auf die Organisationsstruktur des 
Trägers, die kurzfristige Gewinnung von Fachpersonal sowie die interne fachliche 
Begleitung 

- Bereits bestehenden Angeboten weiterer Leistungen des Trägers, insbesondere der 
Familienbildung / Familienförderung, der Hilfen zur Erziehung, der Jugendarbeit / 
Jugendsozialarbeit 
 

6. Konzeption 
 
Die beizufügende schriftliche Konzeption soll aussagekräftige Angaben enthalten zu den 
pädagogischen Zielen, Schwerpunkten und Methoden des Familienzentrums. Die Bedarfe 
sind nachvollziehbar aus der Lage der Familien in der Bezirksregion Brunnenstraße Süd 
herzuleiten.  
 
In der Konzeption sind Aussagen zu fachlich-inhaltlichen Fragestellungen der 
Familienförderung im Familienzentrum enthalten wie zum Beispiel: 
 

- Familienbildung und Frühe Hilfen 

- Beratung und Unterstützung zu Themen der Erziehungskompetenz, Gesundheit, 
Sprachförderung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Trennung und Scheidung sowie 
in Krisen und familiären Konflikten 

- Begegnung, Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe 

- Familienerholung und Partizipation von Kindern und Familien im Sozialraum 

- Netzwerkarbeit und Sozialraumorientierung – insbesondere Darstellung der engen 
Verknüpfung mit den Ressourcen des RSD und den Netzwerken der Region 

 
 

5. Verfahrenshinweise  
 



3 
 

Anlage zum Beschluss des Jugendhilfeausschusses Mitte vom 1.10.2020                                                                                                               

 

Angebote sind in zweifacher Ausfertigung schriftlich und digital als PDF-Datei auf USB-Stick 
unter Bezugnahme auf die Ausschreibungsanforderungen bis zum 13.11.2020 (12:00 Uhr) zu 
richten an:  
 
Bezirksamt Mitte von Berlin  
Abteilung Jugend, Familie und Bürgerdienste, Jugendamt  
Hr. Beckmann, Jug FD 1  
Karl-Marx-Allee 31,  
10178 Berlin.  
 
Damit die Angebote zeitgleich geöffnet werden können, vermerken Sie bitte auf dem 
Umschlag: 
 
Angebot – Familienzentrum Brunnenstraße Süd, Schwedter Str. 234, 10435 Berlin – 
„bitte nicht öffnen“ 
 
Kosten werden im jugendhilfespezifischen Auswahlverfahren nicht erstattet. Es handelt sich  
nicht um die Vergabe eines öffentlichen Auftrages. Ein Anspruch auf finanzielle Förderung 
durch das Bezirksamt Mitte von Berlin entsteht durch die Teilnahme an diesem Verfahren 
nicht.  
 
Bitte nehmen Sie Abstand von der Zusendung weiterer Präsentationsmaterialien Ihres 
Trägers!  
 
Inhaltliche Nachfragen sowie Terminvereinbarungen zur Objektbesichtigung richten Sie bitte 
an: 
 
Bezirksamt Mitte von Berlin 
Abteilung Jugend, Familie und Bürgerdienste, Jugendamt 
Fr. Krüger, Jug R 1402 
Sozialraumkoordinatorin Region Zentrum 
Karl-Marx-Allee 31, 
10178 Berlin 
 
Tel: 030 9018 23040 
E-Mail: n.krueger@ba-mitte.berlin.de 


